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Gesetz zur Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

(Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG)
Vom 12. Dezember 2019*

§ 23
Räumliche Anforderungen

(1) Die pädagogisch nutzbare Fläche pro Kind muss mindestens 3,5 m² in Krippengruppen und inte-
grativen Gruppen, 3,0 m² in Hortgruppen sowie 2,5 m² in Kindergartengruppen betragen (Mindest-
raumbedarf). In altersgemischten Gruppen muss die pädagogisch nutzbare Fläche mindestens 3,5 m²
für Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und 2,5 m² für ältere Kinder betra-
gen. Zur pädagogisch nutzbaren Fläche zählen der Gruppenraum und sonstige Innenräume, soweit
diese konzeptionell regelmäßig pädagogisch genutzt werden. Werden sonstige Innenräume von meh-
reren gleichzeitig anwesenden Gruppen genutzt, sind diese anteilig den Gruppen zuzurechnen. Kin-
dertageseinrichtungen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits betrieben werden, dürfen den Min-
destraumbedarf um bis zu zehn Prozent unterschreiten; die Unterschreitung ist dem örtlichen Träger
zu melden. Die Vorgaben dieses Absatzes gelten nicht für Naturgruppen.

(2) Für Kinder unter drei Jahren sind separate Schlafräume vorzuhalten, deren Größe 1,2 m² pro
gleichzeitig betreutes Kind nicht unterschreiten darf. Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend. Im begründe-
ten Einzelfall kann der örtliche Träger von der Vorgabe nach Satz 1 abweichen und für Kindertages-
einrichtungen, die zum 31. Dezember 2020 bereits betrieben wurden und keinen separaten Schlaf-
raum vorhalten, eine Ausnahmebewilligung erteilen, wenn der Einrichtungsträger eine geeignete
Schlafgelegenheit in seinem Einrichtungskonzept vorsieht. Für Einrichtungsträger nationaler Minder-
heiten und Volksgruppen im Sinne des Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein sind bei Vorlage eines entsprechenden Konzeptes Abweichungen von der Vorgabe nach
Satz 1 zulässig.

(3) Für Kindertageseinrichtungen mit mindestens drei gleichzeitig anwesenden Gruppen sind ein Per-
sonalraum und ein Leitungszimmer, für kleinere Einrichtungen ein Raum für beide Zwecke vorzuse-
hen. Naturgruppen bleiben bei der Ermittlung der Gruppenanzahl nach Satz 1 unberücksichtigt.

(4) Jede Kindertageseinrichtung soll über eine Außenspielfläche verfügen. Ist dies nicht der Fall, muss
ein für die Kinder zu Fuß erreichbarer Spielplatz oder ein anderes geeignetes Außenspielgelände zur
Verfügung stehen.

(5) Die gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Bauen sind einzuhalten.

Fußnoten

*)
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Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung
und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. De-
zember 2019 (GVOBl. S. 759). In Kraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes vom 12.
Dezember 2019 (GVOBl. S. 759), geändert durch Artikel 25 Nr. 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2020
(GVOBl. S. 220), am 1. Januar 2021.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. 2019, 759
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